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Kurseinheit 3: Verfassungsprozessrecht 

A. Einleitung

Die Fallbearbeitung ist auch im Studium des Staats- und Verfassungsrechts in 
diesem Modul an der FernUniversität in Hagen von existenzieller Bedeutung für 
das Grundverständnis der Klausurtechnik im Öffentlichen Recht. Jedoch auch im 
politischen Alltagsgeschehen spielen die Verfahren vor dem Bundesverfassungs-
gericht eine nicht zu verkennende Rolle: Sei es eine Verfassungsbeschwerde, die 
gegen ein kontrovers diskutiertes Gesetz eingelegt wurde, oder ein von der Oppo-
sition im Bundestag angestrengtes Organstreitverfahren gegen die Bundesregie-
rung, der verfassungswidriges Fehlverhalten vorgeworfen wird. Das Verfassungs-
prozessrecht muss daher beim Studium des Staats- und Verfassungsrechts 
gleichermaßen berücksichtigt werden. 

Dieser Kurs vermittelt in erster Linie Kompetenzen, die zur Lösung eines staats- 
und verfassungsrechtlichen Falles auf Bundesebene im Rahmen einer Klausur zu 
diesem Modul vorausgesetzt werden. Dem stehen die zum Verständnis notwendi-
gen Grundlageninformationen zum Bundesverfassungsgericht vor. 

In dem hierauf folgenden Abschnitt (B.) werden zunächst die Entstehung, der 
Aufbau und die Funktionen des Bundesverfassungsgerichts als „Hüter der Verfas-
sung“ zur Grundlegung eines Verständnisses für diese Institution im Einzelnen 
genauer erläutert. 

Der zentrale Abschnitt (C.) dieses Kurses widmet sodann sich dem Kern des Ver-
fassungsprozessrechts. Nach einem kurzen Überblick über die Verfahren vor dem 
Bundesverfassungsgericht erhalten Sie detaillierte Informationen zu den in einer 
Klausur am häufigsten auftretenden und auch in der Praxis durchaus häufig auf-
tretenden Verfahrensarten. Die Gliederung der Ausführungen orientiert sich dabei 
eng an dem in einer Klausur üblichen Prüfungsaufbau. Am Schluss des Kurses 
gewinnen Sie der Vollständigkeit halber noch einen Überblick über die weiteren, 
für eine Anfängerklausur eher zu vernachlässigenden, gesetzlich vorgesehenen 
Verfahrensarten beim Bundesverfassungsgericht. 

In Kombination mit entsprechender Übung der Fallbearbeitung und des Problem-
bewusstseins sowie guter Beherrschung des Gutachtenstils stellt dieser Kurs eine 
ideale Vorbereitung zur Lösung der sich in einer Klausur ergebenden, verfas-
sungsprozessualen Probleme dar. 
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B. Das Bundesverfassungsgericht 

Die Verfassungsgerichtsbarkeit wird vielfach als „Krönung des Rechtsstaats“ an-
gesehen1. Zwar kann man nicht behaupten, Verfassungsgerichtsbarkeit sei eine 
conditio sine qua non für Rechtsstaatlichkeit, da es durchaus anerkannte Rechts-
staaten (z.B. Niederlande, Großbritannien) gibt, die nicht über eine Verfassungs-
gerichtsbarkeit verfügen. Allerdings hat sich vielfach gezeigt, dass eine funktio-
nierende Verfassungsgerichtsbarkeit für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 
besonders förderlich ist2. Art. 92 GG vertraut die rechtsprechende Gewalt auch 
einem Bundesverfassungsgericht an und errichtet damit eine Verfassungsgerichts-
barkeit. Art. 94 II 1 Hs. 1 enthält einen Auftrag an den Gesetzgeber und eine aus-
schließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes, wonach ein Bundesgesetz die 
Verfassung und das Verfahren des Gerichts regeln soll. Diesem Gesetzgebungs-
auftrag ist der Gesetzgeber mit dem Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfGG) vom 12.3.1951 nachgekommen3. 

Der folgende Abschnitt thematisiert die Errichtung des Gerichts (I.), die Doppel-
funktion als Gericht und Verfassungsorgan (II.), seine Funktion als Hüter der Ver-
fassung (III.), die Organisation und Richterwahl (IV.), sowie seine abschließend 
festgelegten Zuständigkeiten (V.). 

I. Errichtung des Bundesverfassungsgerichts 

Bei den Beratungen zur ersten Verfassung des nachfaschistischen Deutschlands 
kam man bereits in einem frühen Stadium zu der Überzeugung, ein Verfassungs-
gericht zu errichten. Seine Zuständigkeiten sollten allerdings gegenüber dem 
Staatsgerichtshof für das Deutsche Reich, der im Wesentlichen lediglich über 
Verfassungsstreitigkeiten innerhalb der Länder, die Ministeranklage sowie födera-
le Streitigkeiten nach der Weimarer Reichsverfassung zu entscheiden hatte, we-
sentlich erweitert werden. Die Frage, ob eine solche Verfassungsgerichtsbarkeit 
eher dem nordamerikanischem bzw. schweizerischem Vorbild entsprechen soll 
und bei einem obersten Bundesgericht konzentriert werden sollte oder ob ein Ver-
fassungsgericht als einen von mehreren höchsten Bundesgerichten eingerichtet 
werden sollte, blieb bei den Beratungen im Herrenchiemseer Verfassungskonvent 
noch unbeantwortet. Die Mitglieder des „Parlamentarischen Rates“ einigten sich 
dann auf die institutionelle Verselbstständigung des Verfassungsgerichts und der 
anderen Bundesgerichte. 

_________________________________________________ 

1 Vgl. zum deutschen Recht Roellecke, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats-
rechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. III, 3. Aufl. 2005, § 67 Rn. 10. 

2  Nußberger, Verfassungsgerichtsbarkeit als Krönung des Rechtsstaats oder als Feigenblatt 
autoritärer Regime?, JZ 2010, S. 533 (534). 

3  BGBl. 1951 I S. 243. 
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